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Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 3184/J-BR des Bundesrates Peter Samt und weiterer Bundesräte nach 
den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 38: 
 Wie setzen sich die einmaligen Kosten in der Höhe von 18 Millionen Euro 

zusammen (Bitte nach Positionen aufgliedern)? 
 Wurden zur Ermittlung dieser Kosten Angebote eingeholt? 
 Wenn ja, welche? 
 Basieren diese Kosten auf Erfahrungswerten? 
 Wenn ja, aus welchen? 
 Wie setzen sich die laufenden Kosten in der Höhe von 2,3 Millionen jährlich 

zusammen (Bitte nach Positionen aufgliedern)? 
 Basieren diese Kosten auf Erfahrungswerten? 
 Wenn ja, aus welchen? 
 Welche laufenden Kosten fielen von 2014 bis 2015 aufgrund der Erneuerungen von 

alten e-cards derzeit jährlich an (Bitte nach Positionen aufgliedern)? 
 Wie lange arbeitet der Hauptverband schon an der Thematik "e-cards mit 

Lichtbildern"? 
 Wieso gibt es bei anderen behördlichen Dokumenten (Reisepass, Führerschein, 

Personalausweis) keine Probleme mit dem Lichtbild? 
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 In welchen Zeitabständen werden die e-cards erneuert und dem Inhaber 
zugesandt? 

 Würde ein Lichtbild auf einer e-card der missbräuchlichen Verwendung 
entgegenwirken? 

 Wenn ja, warum? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Bekommen Asylwerber eine e-card? 
 Wenn ja, wann? 
 Wenn ja, wie lange ist diese gültig? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn nein, wie werden die Behandlungen erfasst und welche Dokumente müssen 

vorgelegt werden? 
 Bekommen Asylberechtigte automatisch nach dem positiven Asylbescheid eine e-

card? 
 Wenn ja, wann bekommen sie diese zugesandt oder müssen sie diese abholen? 
 Wenn ja, wie lange ist diese gültig? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn nein, wie werden die Behandlungen erfasst und welche Dokumente müssen 

vorgelegt werden? 
 Gibt es eine Statistik für die Leistungen die Asylberechtigte in Anspruch genommen 

haben? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten im Zusammenhang mit e-card 

Behandlungen von Asylberechtigten im Jahr 2015? 
 Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten im Zusammenhang mit e-card 

Behandlungen bei österreichischen Bürgern im Jahr 2015? 
 Wie viele Zahnregulierungen wurden bei Asylberechtigten im Jahr 2015 

durchgeführt? 
 Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten im Zusammenhang mit e-card 

Behandlungen von Asylberechtigten im Jahr 2016 bis zum Einlangen dieser 
Anfrage? 

 Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten im Zusammenhang mit e-card 
Behandlungen bei österreichischen Bürgern im Jahr 2016 bis zum Einlagen dieser 
Anfrage? 

 Wie viele Zahnregulierungen wurden bei Asylberechtigten im Jahr 2016 
durchgeführt? 

 Bekommen subsidiär Schutzberechtigte Personen eine e-card? 
 Wenn ja, wann? 
 Wenn ja, wie lange ist diese gültig? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn nein, wie werden die Behandlungen erfasst und welche Dokumente müssen 

vorgelegt werden? 
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Zu diesen Fragen wurde eine Stellungnahme des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger eingeholt, welche in Beantwortung der 
gegenständlichen parlamentarischen Anfrage als Beilage angeschlossen ist. 
 
 
 
 
 

Dr.in Sabine Oberhauser 

 

 

Beilage 

 

3 von 32948/AB-BR/2016 - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2016-12-27T09:05:12+0100
	Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-12-30T13:44:17+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




